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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 11. Februar 2010 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Storost  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Nolte und Domgörgen 
beschlossen: 
 
 

Die Erinnerung des Klägers gegen den Kostenfestsetzungs-
beschluss der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle vom 
21. Dezember 2009 - BVerwG 9 A 72.07 - wird zurückgewie-
sen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens. 
 

 

 

G r ü n d e : 

 

I 

 

In dem Termin zur mündlichen Verhandlung über die Klage des Klägers gegen 

den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten vom 19. Oktober 2007 für den Aus-

bau und die Verlegung der Bundesautobahn A 4 zwischen den Anschlussstellen 

Düren und Kerpen am 22. April 2009 wurden neben der Klage des Klägers gleich-

zeitig drei weitere Klagen anderer Kläger gegen denselben Planfeststellungsbe-

schluss aufgerufen (BVerwG 9 A 71.07, 73.07 und 74.07). Der Beklagte war bei 

Aufruf aller vier Sachen durch einen seiner prozessbevollmächtigten Rechtsanwäl-

te vertreten. Der Vorsitzende stellte zunächst die für die Beteiligten jeweils anwe-

senden Personen fest und verkündete dann den Beschluss, dass alle vier Verfah-

ren zu gemeinsamer Verhandlung  verbunden würden. Die Verhandlung über das 

Verfahren BVerwG 9 A 73.07 wurde später wieder abgetrennt. Durch Urteil vom 

13. Mai 2009 - BVerwG 9 A 72.07 - hat das Bundesverwaltungsgericht die Klage 

des Klägers abgewiesen und die Kosten des Verfahrens dem Kläger auferlegt. 

Durch gesonderten Beschluss hat es den Wert des Streitgegenstandes auf 

15 000 € festgesetzt. In den anderen drei Verfahren wurden Streitwerte von 

30 000 €, 45 000 € und 60 000 € bestimmt.  

 

Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle hat die aufgrund des rechtskräftigen Ur-

teils vom 13. Mai 2009 vom Kläger an den Beklagten zu erstattenden außerge-
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richtlichen Kosten durch Beschluss vom 21. Dezember 2009 festgesetzt und dabei 

eine Terminsgebühr nach dem Wert von 15 000 € berücksichtigt. Hiergegen wen-

det sich der Kläger mit dem Antrag auf Entscheidung des Gerichts. 

 

II 

 

Die Erinnerung des Klägers ist gemäß §§ 151, 165 VwGO zulässig, jedoch unbe-

gründet. Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle hat in dem angefochtenen Kos-

tenfestsetzungsbeschluss für das Klageverfahren des Klägers zu Recht eine Ter-

minsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG aus dem Einzelstreitwert dieses Verfahrens 

zugunsten des Beklagten in Ansatz gebracht. Diese Gebühr war bereits vor der 

Verbindung zur gemeinsamen Verhandlung entstanden und kann von dieser 

schon deshalb nicht mehr beeinflusst werden (vgl. BayVGH, Beschluss vom 

17. April 2007 - 4 C 07.659 - NVwZ-RR 2008, S. 504; Müller-Rabe, in: Ge-

rold/Schmidt, RVG, 18. Aufl. 2008, VV 3104 Rn. 92). Nach Abs. 3 der Vorbemer-

kung zum Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsge-

setz entsteht die Terminsgebühr für die Vertretung in einem Verhandlungstermin. 

Es genügt dafür, dass dieser Termin stattfindet und der Rechtsanwalt vertretungs-

bereit anwesend ist (vgl. Müller-Rabe, a.a.O. VV Vorb. 3 Rn. 30). Beide Voraus-

setzungen waren erfüllt, als der Vorsitzende am 22. April 2009 den Verbindungs-

beschluss verkündete. Denn der Verhandlungstermin hatte mit dem Aufruf der 

Sache begonnen, und zu diesem Zeitpunkt war einer der prozessbevollmächtigten 

Rechtsanwälte des Beklagten ausweislich der Sitzungsniederschrift vertretungsbe-

reit anwesend. Der vom Kläger hiergegen ins Feld geführten abweichenden Auf-

fassung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Beschluss vom 

17. August 2006 - 3 S 1425/06 - NVwZ-RR 2006, S. 855), wonach die Terminsge-

bühr bei einer solchen Fallgestaltung aus der Summe der Einzelstreitwerte der 

verbundenen Verfahren zu errechnen und bei der Kostenerstattung auf die Verfah-

ren aufzuteilen ist, kann sich der Senat nicht anschließen. Denn sie lässt außer 

Acht, dass die Terminsgebühr nach dem Einzelstreitwert - wie dargelegt - bereits 

entstanden war, bevor die Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung verbunden 

wurden. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Einer Streitwertfestset-

zung bedarf es nicht, weil das Erinnerungsverfahren gerichtsgebührenfrei ist. 

 

 

Dr. Storost    Dr. Nolte    Domgörgen 
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Sachgebiet:        BVerwGE: nein 
 
Gerichtsverfahrensrecht      Fachpresse: ja 
 
 
Rechtsquellen: 
 
VwGO §§ 93, 162 Abs. 2, §§ 164, 165 
RVG Nr. 3104 VV 
 
 
Stichworte: 
 
Kostenfestsetzung; Rechtsanwaltsvergütung; Terminsgebühr; Verbindung zur 
gemeinsamen Verhandlung. 
 
 
Leitsatz: 
 
Die Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG für die Vertretung in einem Ver-
handlungstermin entsteht, wenn dieser Termin durch Aufruf der Sache beginnt 
und der Rechtsanwalt zu diesem Zeitpunkt vertretungsbereit anwesend ist. Ver-
bindet das Gericht nach Aufruf der Sache mehrere Verfahren zur gemeinsamen 
Verhandlung, kann die bereits entstandene Terminsgebühr dadurch nicht mehr 
beeinflusst werden.  
 
 
Beschluss des 9. Senats vom 11. Februar 2010 - BVerwG 9 KSt 3.10 
 

 

 


